
Polizei-Dienstunfähigkeit 
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Polizei-Dienstunfähigkeit (PDU)

DBV PDU Andere Versicherer

Ja Nein

Ist die spezielle Dienstunfähigkeit/Polizeidienstunfähigkeit versichert? ✓

Wird auf die abstrakte Verweisbarkeit verzichtet? ✓

Wird auf die konkrete Verweisbarkeit bei BaL* verzichtet? ✓

Kann eine garantierte Dynamik im Leistungsfall vereinbart werden? ✓

Ist eine Versicherungs- und Leistungsdauer bis zum 63. Lebensjahr möglich? ✓

Sind bis zu 2.000 EUR bei BaW* oder BaP* versicherbar? ✓

Ist die Teildienstunfähigkeit ab 20 % versicherbar? ✓

Kann die Leistungsdauer bei BaW*/BaP* bis zu 72 Monate vereinbart werden? ✓

Besteht die Möglichkeit, für BaL die DU steuerbegünstigt im Rahmen der Schicht 1 abzusichern? ✓

Ist die Leistungsdauer aus der Dienstunfähigkeitsversicherung bei BaL* unbegrenzt  
(z. B. auf 6 oder weniger Jahre mit anschließender Prüfung auf Berufsunfähigkeit)? ✓

Kann der Versicherungsschutz bei Besoldungserhöhung aufgrund einer Beförderung,  
Ernennung zum BaP, Ernennung zum BaL, Ausscheidens aus dem Öffentlichen Dienst  
ohne erneute Gesundheitsprüfung erhöht werden?

✓

Kann der Versicherungsschutz in den ersten 5 Jahren ohne besonderen Anlass erhöht werden? ✓

Ist die Infektionsschutzklausel ohne Mehrpreis enthalten?  ✓

Ist eine Leistung wegen Arbeitsunfähigkeit für maximal 24 Monate möglich? ✓

* BaW: Beamter auf Widerruf – BaP: Beamter auf Probe – BaL: Beamter auf Lebenszeit.

Gerade für Beamte im Vollzugsbereich ist eine gute und zuverlässige Absicherung unerlässlich! Damit Sie
die für Ihren Bedarf richtige Entscheidungsgrundlage erhalten, sollten Sie unbedingt folgende Leistungs-
punkte prüfen.

Wenn auch nur ein Punkt mit NEIN  
beantwortet sein sollte, sollten Sie mit  
einem DBV Vorsorgeberater sprechen!


